
 

 

Anzahl 

 
Hohe Mehrbelastung für Haushalte und Betriebe 

Keine Etappierung der Tariferhöhung – alles auf einmal 

Empfehlung des Preisüberwachers nicht beachtet 

Keine Mitbestimmung der Stimmberechtigten – Entscheid durch Gemeinderat allein 

 

Referendum: Erhöhung Wasserpreise 
 

Gestützt auf Artikel 13 der Gemeindeordnung fordern die Stimmberechtigten der 
Gemeinde Aadorf, welche sich auf diesem Unterschriftenbogen eingetragen haben, den 
Gemeinderat auf, den Beschluss für neue Wassergebühren per 1. Januar 2026 wie sie 
in der REGI-Ausgabe vom Freitag, 5. September 2025 veröffentlicht wurde, einer 
Volksabstimmung zu unterbreiten. 

 

Wer dieses Volksbegehren unterstützt, muss sich auf der nachfolgenden Liste gut 
leserlich eintragen. Sie/Er darf sich nur einmal auf einer Liste eintragen. 

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht, insbesondere durch Hinzufügen, 
Ändern oder Streichen von Unterschriften, oder wer bei der Unterschriftensammlung 
besticht oder sich bestechen lässt, macht sich strafbar (Art. 281 f. StGB). 

 

Ende der Referendumsfrist: 5. November 2025 

 

Name und 
Vorname 

Geburts
-datum 

Wohnadresse  
(Strasse, Hausnummer) 

Unterschrift  Leer lassen 
Kontr. Gemde 
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Die zuständige Amtsstelle der Gemeinde Aadorf bescheinigt 
aufgrund der vorgenommenen Prüfung, dass 
Unterzeichner/innen in der Gemeinde stimmberechtigt sind. 
 
Datum Amtsstelle 
 
 
 
 
 
Adresse für die Rücksendung der Listen bis Mittwoch, 29. Oktober: 
Andreas Sigrist, Rosenbergstrasse 17, 8357 Guntershausen 

Gemeinde Aadorf 


